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Feststellung
Umfang der Steuenbe'freiung
Die Körperschaft ist nach 5 5 Abs. I Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit.
Sie ist nach 5 3 Nr, 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Hinweise zu steueFbegünstigten Zwecken
Die Körperschaft fördert im Sinne der 55 5f ff. A0 ausschließlich und unmittelbar nildtätige
Zwecke.

Hinseis zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigtr für Spendenr die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werdenr Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (5 50 Abs. I ESTDV) auszu-
stellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter httpst//www.fornulare-bflnv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden'
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (9 63 Abs. 5 A0),

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zunendungen
l,ler vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasstr dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegürrstigten
Zwecken verwendet werdenr haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %t die entgangene Gewerbesteuer pauschal nit 15% der Zuwen-
dung angesetzt (9 lOb Abs. 4 ESIG, S 9 Abs. 3 KStG' 5 9 Nr. 5 GewStG).

Hinweise zum KapitateFtragsteueFabzug
Bei Kapitalerträgen' die bis zum 31.12.2027 zufließen' reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzug nach S 44a Abs.4 und 7 Satz I Nr. I sowie Abs,4b Satz I Nr. 3 und Abs. 10
Satz I Nr, 2 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer Kopie dieses Bescheides
aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
5 44b Abs. 5 Satz I Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit-r Finanzdienstleistungs- oder
Wertpapierinstitut.
Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässigr wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen' für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

Annerkungen
Bitte beachten Sier dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführun9 abhängtr die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. irn Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare ErfüIlung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en' Tätigkeitsbericht' Vernögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (S 65 A0).

xxxxx FoFtsetzung siehe Seite 2 xxxxx

Steuerkasse Hamburg
Steinstraße l0' 20095 Hanburg

lleitere Informationen auf der letzten Seite oder im
Internet unter www.hamburg.de,/steue rn

Kreditinstitut:
BBk Hanburg
IBAN DE03 2000 0000 0020 0015 30 BIC MARKDEFI20()

Form.Nr.002800 G 000341801 Rt . 18 .04.2024 KSt 2022



St eue rnumme r 17 /407 /Ol49l Seite 2

ErIäuterungen
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Es ist regelmäßig zu überprüfenr ob die tatsächliche Geschäftsführung den
gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestinmungen entspricht. Ihre nächste Steuererklärung reichen Sie
bitte - vorbehaltlich einer abweichenden Aufforderung..des Finanzamtes - bis zum 31.07.2025 für das
Jahr 2025 ein, Es wird darauf hingewiesenr dass die Ubernittlung der Steuererklärung elektronisch
zu erfolgen hat; dies kann entweder über das ELSTER - 0nline-Finanzamt (www.elster.de) oder
mittels kommerzieller Steuersoftware erfolgen.

Bitte achten Sie darauf' zeitgleich alle in der Steuererklärung genannten Unterlagen (Bilanzr
Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Aufstellung über sämtliche Einnahmen und Ausgabenr Aufstellung
über das Vermögenr Geschäftsberichtr cht' I'littelverwendungsrechnung' Entwicklung der Rücklagen
usw.) für die Jahre 2025 bis 2025 mit einzureichen.
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Dieser Freistellungsbescheid ist ein 0riginaldokument. Bitte bewahren Sie ihn sorgfältig auf. Er
dient als Nachweis der Gemeinnützigkeit bei anderen Behörden und Einrichtungen (2.B. Banken wegen
der Befreiung von Kapitalertragsteuerr Beantragung von Zuschüssenr Nachweis gegenüber
Dachverbänden). Fertigen Sie im Bedarfsfall Kopien. In Falle eines personellen
Zuständigkeitswechsels in der Körperschaft ist der Bescheid dem Nachfolger zu übergeben. Es wird
darauf hingewiesenr dass Durchschriften der ausgestellten Zuwendungsbestätigungen aufzubewahren
sind ( 5 50 Abs.4 ESTDV). Die Aufbewahrungsfrist beträgt grundsätzlich zehn Jahre.
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Dieser Festsetzung habe ich Ihre Daten zugrunde gelegtr die mir an 26.06.2023 um l0:36:43 Uhr in
authentifizierter Form übermittelt wurden.

Rechtsbehelf sbelehnung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzant oder bei der angegebenen Außenstelle
schriftlich einzureichen' diesem,/ dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossorlr sowoit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetztr gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klager Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gesenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen I'lonat.
Sie beginnt nit Ablauf des Tagesr an den Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirktr es sei dennr dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden' gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben werdenr inwieweit der VerwaLtungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen' die zur Begründung dienen' und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschutzh inueis
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

weitere Informationen

öffnungszeiten:

M0 8-14, DI 8-14, D0 8-17

Telef onische Erreichbarkeit :
Mo.r Mi. und Fr.:8-12 Uhr sowie Di. und Do.:8-15 Uhr
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